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Wenn auch die Regelung des Umfangs der Beweiserhe
bung, der' Beweismittel und bestimmter Beweisfüh
rungsprinzipien in der StPO einheitlich erfolgt, so gibt 
es doch für die verschiedenen Verfahrensstadien je
weils besondere Probleme. Beispielsweise werden die 
Auswahl und die Reihenfolge der Sicherung der Be
weismittel im Ermittlungsverfahren durch kriminali
stische Erfordernisse bestimmt; so werden im Rahmen 
des erforderlichen Umfangs der Aufklärung zunächst 
diejenigen Beweismittel beschafft, die am einfachsten 
zu erlangen sind oder die sofort gesichert werden müs
sen. Im Ermittlungsverfahren müssen nicht selten erst 
vielfältige Ermittlungen zur Feststellung des Täters ge
führt werden, die für das weitere Strafverfahren nicht 
mehr von Bedeutung sind. Der Staatsanwalt muß ein
schätzen, welche Beweismittel für die gerichtliche Be
weisaufnahme notwendig sind, und nur diese in der 
Anklageschrift anführen. Leider findet man in Ankla
geschriften aber noch vielfach eine allgemeine Auf
zählung aller vorhandenen Beweismittel. Das beein
trächtigt die Vorbereitung der Hauptverhandlung und 
führt nicht selten zu an sich vermeidbaren Vertagun
gen.
S t e f f e n s / B a h n  haben bereits betont, daß eine 
gründliche Anzeigenaufnahme unnötige Zeugenverneh
mungen im Ermittlungsverfahren vermeiden kann./5/ 
Die StPO stellt keine formalen Anforderungen an Art 
und Zahl der Beweismittel. Entscheidendes Kriterium 
ist allein die Feststellung der Wahrheit in der Straf
sache, d. h. — etwas vereinfacht ausgedrückt — jeder 
tatbestandlich bedeutsame Fakt muß durch ein Beweis
mittel glaubwürdig ausgewiesen sein. Die Vielzahl von 
Beweismitteln in einem Verfahren ist durchaus nicht 
immer Ausdruck einer gründlichen Aufkärung. Eine 
zweifelsfreie Zeugenaussage zu einem bestimmten Be
weisthema kann durchaus genügen. Im Ermittlungsver
fahren sind nur diejenigen Zeugen zu vernehmen, die 
beweiserhebliche Fakten vermitteln können. Irgend
welche Werturteile von Zeugen bzw. deren Auffassun
gen sind nicht beweiserheblich und bedürfen keiner 
Protokollierung. Eine ganze Reihe von Strafakten weist 
darauf hin, daß unkonzentriert und unplanmäßig ge
arbeitet wird. Das kommt in vermeidbaren Wiederho
lungen bei der Vernehmung von Zeugen und Beschul
digten wie überhaupt in der Methodik der Beweisfüh
rung zum Ausdruck.
Ungünstig wirken sich auch ungenügende Rechtsbe
lehrungen des Beschuldigten und anderer am Verfah
ren Beteiligter aus. Wird der Beschuldigte z. B. zu 
spät oder nur oberflächlich über sein Recht auf Ver
teidigung (§ 61 StPO) belehrt, so stellt dies nicht nur 
eine Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit dar, 
sondern führt auch häufig zu Verzögerungen des Ver
fahrens (z. B. verspätete Beweisanträge). Zwischen der 
Gewährleistung der Rechte der Beteiligten, der Allsei
tigkeit der Aufklärung und einer möglichst rationel
len Arbeitsweise besteht somit ein untrennbarer Zu
sammenhang.

Zur Anforderung von Sachverständigengutachten

Sachverständigengutachten bringen viele Probleme 
mit sich, die sich jedoch durch eine qualifizierte An
forderung der Gutachten und durch eine gute Zusam
menarbeit mit den Sachverständigen vermeiden las
sen. Dabei geht es nicht um die Frage, ob weniger oder 
mehr Gutachten angefordert werden sollen, sondern 
darum, daß notwendige Gutachten möglichst zeitig an
gefordert werden. Wendland weist zu Recht darauf hin, 
daß es die Wirksamkeit des Strafverfahrens mindert,

/5/ Vgl. Steffens/Bahn, a. a. O., S. 227.

wenn das Gutachten erst lange Zeit nach Abschluß der 
Ermittlungen vorliegt./6/
In der Regel sollte ein Gutachten nicht erst nach Über
gabe der Sache an den Staatsanwalt oder gar erst durch 
das Gericht, sondern bereits durch das Untersuchungs- 
organ angefordert werden. Dabei ist es erforderlich, 
die Fragen an den Gutachter genau zu formulieren, da
mit z. B. der psychiatrische Gutachter auch präzise zu 
den Fragen Stellung nehmen kann, die für die gericht
liche Entscheidung über die strafrechtliche Verantwort
lichkeit von Bedeutung sind. Mit den Fragen sind dem 
Gutachter die zu ihrer Beantwortung notwendigen Un
terlagen zu übersenden, u. U. verbunden mit einer 
knappen Darstellung des bisher ermittelten Sachver
halts, soweit er für das Gutachten von Bedeutung ist. 
Die Übergabe der gesamten Akte an den Gutachter 
muß die Ausnahme sein, denn das verzögert nicht sel
ten die Verfahrensbearbeitung.
Werden die Gutachten mit präziser Fragestellung an
gefordert, dann werden sie auch das für das Verfahren 
Wesentliche enthalten und nicht — wie häufig psychia
trische Gutachten — übermäßig läng sein./7/
Im Zusammenhang mit der Anforderung von Gutach
ten sind ferner folgende Überlegungen anzustellen:
1. Vor einer Einweisung zur psychiatrischen Begutach
tung sollte erst die Möglichkeit der ambulanten Begut
achtung geprüft werden. Nach § 43 Abs. 1 StPO ist die 
Einweisung nicht zwingend vorgeschrieben; sie k a n n  
auf Antrag eines Sachverständigen angeordnet werden.
2. Eine Leichenöffnung (§ 45 StPO) sollte der Staats
anwalt nur dann veranlassen, wenn eine Leichenschau 
nicht ausreicht oder wenn sich aus der Leichenschau 
die Notwendigkeit einer Sektion ergibt.
3. Das Gericht muß sich bei der Vorbereitung der 
Hauptverhandlung genau überlegen, ob das schriftli
che Gutachten ausreicht oder ob der Sachverständige 
zur Hauptverhandlung zu laden ist (§ 228 StPO). Dazu 
sollte sich auch der Staatsanwalt in der Anklageschrift 
äußern./8/

Zum Vernehmungsprotokoll und zum Schlußbericht

Die Protokolle über die Vernehmung von Zeugen und 
Beschuldigten (§ 106 StPO) sollen das Wesentliche in 
den Worten des Vernommenen wiedergeben. Der Be
schuldigte kann aber auch seine Darlegung selbst nie
derschreiben. Auch die Aufzeichnung auf Tonband ist 
zulässig. Von dieser Möglichkeit könnte durchaus mehr 
Gebrauch gemacht werden. Obgleich Tonbandauf
zeichnungen das Vernehmungsprotokoll nicht ersetzen 
(§§ 105, 106 StPO), sind sie — insbesondere bei einem 
Widerruf des Geständnisses in der Hauptverhand
lung — für die Beweiswürdigung von großer Bedeu
tung.
In der Praxis spielt die Ausgestaltung des Schlußbe
richts gemäß § 146 StPO eine nicht unbeachtliche 
Rolle./9/ Bisher ging es meist nur um die Form des 
Schlußberichts. Ebenso wie Anklageschrift oder Urteil 
könnte auch der Schlußbericht wesentlich knapper ge
faßt werden. Die konzentrierte Fassung von Prozeßdo
kumenten setzt jedoch eine hohe Qualifikation der Mit
arbeiter der Rechtspflegeorgane voraus.
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